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Schriftliche Anhörung im Innenausschuss des Hessischen Landtags 
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und der FDP für ein Zweites Gesetz zur 
Modernisierung des Dienstrechts in Hessen (Zweites 
Dienstrechtsmodernisierungsgesetz – 2. DRModG)  

- Drucks. 18/6558 -  
 

Sehr geehrter Herr Klee, 

sehr geehrte Landtagsabgeordnete, 

sehr geehrte Frau Thaumüller, 

 

im Namen des Bunds der Strafvollzugsbediensteten Hessen (BSBD) bedanke ich mich 

herzlich für die Möglichkeit, zum vorliegenden Gesetzentwurf  Stellung beziehen zu 

können.  Mit dem Gesetzentwurf werden wesentliche Änderungen im Dienst- und 

Besoldungsrecht auf den Weg gebracht, so dass wir als Fachgewerkschaft für den 

Justizvollzug -  und in Ergänzung der Stellungnahme unseres Dachverbands, des DBB 

Hessen - gerne die Möglichkeit zur Äußerung nutzen. 

 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Reduzierung von Laufbahnen auf insgesamt 11 

Fachrichtungen ( § 13 HBG) zwar nachvollziehbar ist. Der BSBD Hessen baut jedoch auf 

einen eigenen Laufbahnzweig Justizvollzug, da der Vollzug sich innerhalb des Ressorts 

von den insgesamt wahrzunehmenden Aufgaben deutlich abhebt. Auch bleibt schließlich 

zu fragen, wie sich die bisherigen 10 Fachrichtungen des hessischen Justizvollzugs 

schließlich voneinander abgrenzen. Mit Blick auf die im Entwurf des Hessischen 

Beamtengesetzes getroffenen Neubestimmungen bisher anders definierter 
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beamtenrechtlicher Begrifflichkeiten steht hier zu erwarten, dass Stellenausschreibungen 

und Anforderungsprofile zukünftig eine besondere Rolle und Funktion erhalten werden. 

Insgesamt bleiben allerdings die Entwürfe verschiedener Rechtsverordnungen (z.B. der 

Laufbahnverordnung, Rechtsverordnung zum Beurteilungswesen etc.)  abzuwarten, um 

eine reale Einschätzung über den vorliegenden Entwurf abgeben zu können.  

 

Deshalb liegt der Schwerpunkt unserer jetzigen Stellungnahme – und in Ergänzung der 

Stellungnahme des Deutschen Beamtenbundes, Landesverband Hessen – insbesondere 

bei den besoldungsrechtlichen Angelegenheiten. 

 

Soweit der DBB Hessen in seiner Stellungnahme ausführt, dass er bei der Einführung von 

Erfahrungsstufen und der grundsätzlichen Zuordnung neu eingestellter Bediensteter in 

Erfahrungsstufe 1 und Späteinsteiger – insbesondere im höheren Dienst- hierdurch 

benachteiligt werden, bleibt zu ergänzen, dass im Justizvollzug der gleiche Effekt auch in 

den Berufsgruppen des Allgemeinen Vollzugsdienstes, des Krankenpflegedienstes und 

des Werkdienstes greifen werden. Besonders in diesen Fachrichtungen werden mit Blick 

auf die im Vollzug wahrzunehmenden Aufgaben und Risiken häufig lebensältere (-

erfahrene) und berufserfahrene Bedienstete eingestellt. Für den Justizvollzug wäre es 

fatal, wenn nun eben gerade diese lebensälteren Bewerber durch die eingeschränkte 

finanzielle Berücksichtigung ihrer Vordienstzeiten und ihres Lebensalters von einem Eintritt 

in den Strafvollzug, z.B. als Werkmeister, abgehalten werden und ihr Glück dann lieber in 

der freien Wirtschaft suchen. Hier wird die Anerkennung beruflicher Vorzeiten maßgeblich 

sein bei der Gewinnung von qualifiziertem und geeignetem Personal.  

 

Und um weiterhin ausreichend qualifiziertes Personal für den Justizvollzug zu gewinnen 

und um den höheren Anforderungen durch eine leistungsgerechte Besoldung der im 

Vollzug Tätigen zu entsprechen, hält der BSBD Hessen folgende Maßnahmen für dringend 

erforderlich: 

a) Anhebung der so genannten Vollzugszulage (Stellenzulage nach Nr. 8 der 

Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B) auf das Niveau der 

Polizeidienstzulage; 

Die Polizeidienstzulage beträgt aktuell 131,20 €, während die Vollzugszulage nach 

dem vorliegenden Gesetzentwurf – und wie bisher – lediglich 98,40 € beträgt. Nach 

der Definition der Polizeizulage soll diese einen Ausgleich für typische zusätzliche 

Aufgaben solcher Beamten schaffen, die vollzugspolizeiliche Aufgaben 

wahrnehmen, dazu gehört, insbesondere in schwierigen Situationen unter 
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psychischer und physischer Belastung schnell und verantwortlich möglicherweise 

einschneidende Maßnahmen treffen zu müssen. Diese Definition gilt gleichermaßen 

für die Bediensteten des Justizvollzugs. Auch hier gehört es zum Berufsbild und in 

der Auseinandersetzung mit den inhaftierten Gefangenen, jederzeit – auch unter 

körperlichem Einsatz – einzugreifen, durchgreifende Entscheidungen treffen zu 

müssen und schließlich zu vertreten, wobei ein einander Ausweichen, bedingt durch 

die abgeschlossene vollzugliche Situation nicht möglich ist. Das Risiko, körperlich 

versehrt zu werden, ist erheblich,  die schlimmstenfalls zu einer chronischen 

Traumatisierung führen können. Darüber hinaus sind die Bediensteten des Vollzugs 

in besonderer Weise mit dem Risiko von Strafanzeigen durch Inhaftierte u.ä. 

beladen. Hier erscheint es uns als Fachgewerkschaft für den hessischen 

Justizvollzug dringend geboten, diese Risiken mit einer Anhebung der Zulage 

entsprechend zu entgelten. Auch sollte diese Stellenzulage wieder ruhegehaltsfähig 

werden. 

 

b) Wir hoffen im Übrigen, dass das Land Hessen seinen dienstrechtlichen 

Gestaltungsspielraum auch dahingehend wahrnimmt, dass hier eine eigene 

Erschwerniszulagenverordnung geschaffen wird und die Vergütungssätze für 

den Dienst zu ungünstigen Zeiten eine zeitgemäße Erhöhung erfahren wird. Der 

aktuelle Satz für die Vergütung von Nachtdienst beispielsweise erscheint uns in 

keiner Weise mehr zeitgemäß. Hier sollte eine deutliche Anpassung nach oben 

erfolgen. 

 

c) Für den Bediensteten des Werkdienstes wurde im Entwurf der Besoldungsordnung 

für das hessische Besoldungsgesetz die bisherige Regelung aus dem 

Bundesbesoldungsgesetz übernommen, d.h. es soll bei dem Eingangsamt des 

Oberwerkmeisters (Besoldungsgruppe A 7 , Fußnote 5) insgesamt bleiben.  

Der BSBD Hessen weist darauf hin, dass nach jahrelangen Diskussionen das 

Bundesministerium für Bildung und Forschung am 31. Januar 2012 im Rahmen des 

Deutschen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen (DQR) die 

Gleichwertigkeit von Meister –und Bachelorabschluss verkündet hat.  Hierauf haben 

sich Bund, Länder und Sozialpartner verständigt. Diese Übereinkunft war im 

Übrigen erforderlich, um auf europäischer Ebene eine Vergleichbarkeit von 

universitären und beruflichen Berufsabschlüssen herzustellen. Wir haben den 

Sachverhalt im BSBD umfassend diskutiert. Der BSBD Hessen hält es im Hinblick 

auf diese in 2012 getroffenen Regelungen für zwingend notwendig, das 
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Eingangsamt dieser Laufbahn anzuheben, insbesondere für die Bereiche der 

Ausbildung im hessischen Justizvollzug (Eingangsamt A 8 – Hauptwerkmeister). 

Darüber hinaus sollte in jedem Fall die sogenannte Meisterzulage (Stellenzulage 

Nr. 9 der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B) von aktuell 

39,50 € um wenigstens 100 € erhöht werden, um die Wertigkeit der 

Meisterqualifikation als Einstiegsvoraussetzung für die Laufbahn des Werkdienstes 

angemessen zu honorieren. Hierzu könnte gegebenenfalls eine eigene Zulage für 

die Bediensteten des Vollzugsdienstes in den Vorbemerkungen ausgebracht 

werden. 

 

d) In der Laufbahn des Krankenpflegedienstes werden im Entwurf des Hessischen 

Besoldungsgesetzes in Anlehnung an das bisherige Bundesrechts die dort 

überdurchschnittlich häufig ausgebrachten Ämter mit Amtszulage unisono 

übernommen. Der BSBD Hessen dringt hier dringend auf Korrektur bzw. 

Bereingigung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten in dieser Laufbahn. Wir 

regen an, das Amt des Stationspflegers/der Stationsschwester (Besoldungsgruppe 

A 7 mit Amtszulage nach Fußnote 6) aufzugeben. Hierdurch ergäbe sich für die 

Betroffenen eine direkte Beförderungsmöglichkeit zur 

Abteilungsschwester/Abteilungspfleger (Besoldungsgruppe A 8), analog zu den 

anderen Fachrichtungen der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes.  Darüber 

hinaus fehlt dieser Laufbahn das im Vollzug für den Allgemeinen Vollzugsdienst, 

den Werkdienst und den mittleren Vollzugs- und Verwaltungsdienst ausgewiesene 

Spitzenamt in der Besoldungsgruppe A 11. Dieses sollte in der Besoldungsordnung 

entsprechend ergänzt werden, um Chancengleichheit in den unterschiedlichen 

Fachrichtungen des Justizvollzugs zu gewährleisten. 

 

e) Und wenn wir schon bei der Chancengleichheit sind, der mittlere Vollzugs- und 
Verwaltungsdienst ist die einzige Laufbahn mit dem Eingangsamt  

Sekretär/Sekretärin (Besoldungsgruppe A 6); diese Laufbahn zeichnet sich im 

hessischen Justizvollzug durch eine extreme Verwendungsbreite auf der 

Sachbearbeitungsebene aus. Hier wäre es angemessen, das Eingangsamt in 

Anlehnung an die anderen Fachrichtungen dieser Laufbahngruppe entsprechend 

anzuheben, zumal dies die Laufbahn ist, die ganz besonders von allen 

Veränderungen der  Neuen Verwaltungssteuerung, insbesondere der Einführung 

von SAP in der hessischen Landesverwaltung besonders betroffen war.  
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f) Die Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes ist übrigens die einzige, deren 

Spitzenamt (A 13) eine Amtszulage ausweist. Als BSBD Hessen unterstützen wir 

ausdrücklich die Ausführungen und Forderungen des DBB Hessen, in dieser 

Laufbahn das Spitzenamt A 13 Z in der hessischen Besoldungsordnung A zukünftig 

auszuweisen.  

 
g) Wichtig ist allerdings auch die Beibehaltung der Möglichkeit des prüfungsfreien 

Aufstiegs in die nächsthöhere Laufbahngruppe. Dies bedeutet eine wichtige 

berufliche Perspektive für die Bediensteten der hessischen Landesverwaltung. 

Auch hier erlauben wir uns auf die Ausführungen des DBB Hessen zu verweisen. 

 

Und schließlich bleibt die Forderung nach Anpassung des sogenannten Übergangsgeldes 

gemäß § 21  des Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes für die Bediensteten des 

Allgemeinen Vollzugsdienstes, des Krankenpflegedienstes und des Werkdienstes, die 

aufgrund der vorgezogenen Altersgrenze in den Ruhestand eintreten.  Das Übergangsgeld 

betrug ursprünglich 12.000 DM. Diese Summe wurde in den 80er Jahren auf 8.000 DM 

gekürzt. Durch die Einführung des Euro ergab sich umgerechnet ein Betrag von 4.091 €. 

Neben dem festgesetzten Betrag galt als Höchstgrenze stets das 5-fache der zuletzt 

gezahlten Dienstbezüge. Die 4.091 € entsprechen heute lediglich dem 2,3 –fachen von A 

7 Stufe 1 oder dem 1,5-fachen der Endstufe A 9. Um dem Ursprungsgedanken wieder 

Rechnung zu tragen, muss der nominale Höchstwert von 4.091 € entfallen und das 5-

fache der letzten monatlichen Dienstbezüge gezahlt werden.  

 

Und schließlich bleibt festzustellen, dass ein gewerkschaftliches Ärgernis nicht 

ausgeräumt wurde: Trotz der Verlängerung der Lebensarbeitszeit für die hessischen 

Beamtinnen und Beamten durch das 1. Dienstrechtsmodernisierungsgesetz bleibt es 

weiterhin auch nach dem 2. Dienstrechtsmodernisierungsgesetz bei der bis zu 42–

Stunden–Woche. Hier schließen wir uns dem Votum unseres DBB-Dachverbands 

ausdrücklich an! Es kann nicht sein, dass die hessischen Landesbeamten die einzigen 

sind im deutschlandweiten Vergleich, die weiterhin 42 Stunden (bis zum 50. Lebensjahr) 

arbeiten müssen. 

 

Insgesamt bleibt uns als BSBD Hessen, an Sie zu appellieren, dass wir hier in der Mitte 

Deutschlands und ganz besonders in Konkurrenz zum Arbeitsmarkt in der freien Wirtschaft 

einen gut aufgestellten öffentlichen Dienst mit einem modernen Dienstrecht und einer 

konkurrenzfähigen Bezahlung brauchen. Wir sind uns als BSBD Hessen bewusst, dass die 
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von uns eingebrachten Forderungen nicht „kostenneutral“ verwirklicht werden können. 

Aber jede Investition in das Personal – auch die finanzielle – lohnt, honoriert die Arbeit und 

den Dienst der Bedienstetenschaft und ermöglicht eine gute Nachfolgeplanung mit dem 

Ziel der bestmöglichen Aufgabenerledigung zugunsten der Mitbürgerinnen und Mitbürger 

unseres Bundeslandes.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Birgit Kannegießer 

Landesvorsitzende 
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Landesgeschäftsstelle  Thorwaldsenanlage 53  65195 Wiesbaden   Tel.: 0611/ 1747398    www.btb-hessen.de 

 
 
An den                      Wiesbaden, den 5. Februar 2013  
Vorsitzenden des Innenausschusses  
im Hessischen Landtag 
Herrn Horst Klee 
Schlossstraße 1-3 
65183 Wiesbaden 
 
nur per E-Mail an H.Thaumueller@Ltg.hessen.de 
 
 
Schriftliche Anhörung  
 
1. 
Gesetzentwurf 
der Fraktionen der CDU und der FDP für ein zweites Gesetz zur Modernisierung des 
Dienstrechts in Hessen (Zweites Dienstrechtsmodernisierungsgesetz – 2. DRModG) 
- Drucks. 18/6558 - 
 
und  
 
2.  
Gesetzentwurf 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen für ein Gesetz zur Gleichstellung von Lebenspart-
nerschaften im hessischen Landesrecht 
- Drucks. 18/6256 - 
 
Ihr Schreiben vom  20.12.2012; Az. I A 2.6 
 
 
 
Sehr geehrte Herr Klee, 
 
 
für die Gelegenheit zu den Gesetzentwürfen Stellung nehmen zu können bedanken wir uns.  

 
Voranzustellen ist, dass der BTB Hessen als unmittelbarer Mitgliedsverband die Stellungnah-

men des dbb Hessen als Dachverband mitträgt.  
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Unabhängig davon sieht es der BTB Hessen als Interessenvertretung für technisch-natur-

wissenschaftlich geprägte Fachverwaltungen als seine Aufgabe an, Besonderheiten aus den 

Gesetzentwürfen aufzugreifen, zu kommentieren oder kritisch zu bewerten.  

 

Zu 1. Gesetzentwurf zum zweiten Dienstrechtsmodernisierungsgesetz 

 

Ziel des Gesetzentwurfs ist es, die durch die Neuordnung der Gesetzgebungszuständigkeiten durch 
die Föderalismusreform I gewonnenen Gestaltungsspielräume für eine zukunftsorientierte Moderni-
sierung des Dienstrechts in Hessen zu nutzen. Durch Anpassung an die veränderten Rahmenbe-
dingungen und den technischen Fortschritt soll das durch die besondere Verfassungsbindung ge-
prägte und allein am Gemeinwohl orientierte Berufsbeamtentum gestärkt und dadurch zukunftsfest 
gemacht werden. Des Weiteren dienen die Änderungen dazu, die Wirtschaftlichkeit und Wettbe-
werbsfähigkeit des öffentlichen Dienstes im Vergleich zur Privatwirtschaft zu erhalten und die Leis-
tungsfähigkeit und Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stärken.  
Das Gesetzespaket baut auf dem Ende 2009 der Hessischen Landesregierung vorgelegten Bericht 
der Mediatoren und den Eckpunkten auf, die im Jahr 2007 von verschiedenen Arbeitsgruppen, in 
denen alle Interessengruppen vertreten waren, erstellt wurden. 
 

Dieser große Prolog wird der Begründung des Gesetzes vorangestellt. Seit vielen Jahren erhebt 

der BTB Hessen mahnend die Hand, um auf die unzureichende personelle Ausstattung in tech-

nisch-naturwissenschaftlichen Verwaltungen hinzuweisen. Vergebens! – Mehr und mehr redu-

ziert die Politik, mit Hinweis auf die defizitäre Finanzlage, die Daseins- und Grundversorgung 

der Bevölkerung durch Aufgabenverlagerung. Sie zieht sich augenscheinlich so auf elegante 

Weise aus der klassischen Erfüllungsverantwortung heraus. Der Verwaltungsauftrag wird von 

einer Leistungs- hin zu einer Gewährleistungsverwaltung gewandelt. Vergessen wird hierbei 

aber, dass die technischen Dienste auch dafür sorgen müssen, dass die outgesourcten The-

menfelder auch tatsächlich funktionieren.  

Die bei der Erweiterung des Frankfurter Flughafens mit dem Thema Lärmschutz hinsichtlich der 

Wahrung der Interessen der Bevölkerung gemachten Erfahrungen sollten die politisch Verant-

wortlichen ermuntern, Verwaltungen personell so auszustatten, dass kompetent für alle Beteilig-

ten akzeptable Lösungen gefunden werden können.  

Wenden wir -nach der Katastrophe in Fukushima- den Blick auf den von der Berliner Bühne 

verkündeten Ausstieg aus der Atomenergie, die damit einhergehende, sogenannte „Energie-

wende“ und die sich bereits heute abzeichnenden Folgen, so sollte jedem klar werden, dass 

dies nur mit einer gut aufgestellten und motivierten technisch-naturwissenschaftlichen Fachver-

waltung gelingen kann. Die Kluft zwischen Privatwirtschaft und öffentlicher Verwaltung ist schon 

heute groß und sie geht stetig auseinander. „Ingenieure gehören in den kommenden Jahren zu 
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den gefragtesten Berufsgruppen in Deutschland“, so ist es bereits im Jahre 2001 der Bundes-

tagsdrucksache 14/6506 zu entnehmen.  

Aber auch in anderen Themenfeldern wie z. B. beim Arbeitsschutz klaffen heute bereits Lücken, 

die kurzfristig schon nicht mehr geschlossen werden können. Auf die Kleine Anfrage der Frakti-

on Bündnis 90/Die Grünen zur „Aufsichtsstrategie beim Arbeitsschutz“ (BT-Drs. 17/10026 vom 

14. Juni 2012) antwortet die Bundesregierung u. a. auf die Frage, welchen Handlungsbedarf sie 

bezüglich der Personalentwicklung der Aufsichtsbehörden im Arbeitsschutz in den letzten Jah-

ren sähe, wie folgt: „Die Kontrolle der Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen ist Aufgabe 

der Länder (Artikel 30, 83 Grundgesetz – GG, § 21 Arbeitsschutzgesetz – ArbSchutzG). Die 

Länder nehmen diese Aufgabe als eigene Angelegenheit (Artikel 83 GG) wahr. Sie legen die im 

Einzelnen hierfür zuständigen Aufsichtsbehörden durch Landesrecht fest und organisieren das 

Verwaltungsverfahren.“ An anderer Stelle der Antwort der Bundesregierung heißt es: „Gleich-

wohl beobachtet die Bundesregierung den Personalabbau bei der Arbeitsschutzaufsicht der 

Länder nicht ohne Sorge“. Auch dürfte den hessischen Abgeordneten der Skandal um die Firma 

ENVIO (PCB) in Nordrhein-Westfalen zumindest aus der Presse bekannt sein. In einer fachauf-

sichtlichen Gesamtbewertung der Ministerien für Arbeit, Integration und Soziales wie auch für 

Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-

Westfalen vom 07. April 2011 wird u. a. auf Seite 21 zweiter Anstrich folgendes festgestellt: „- 

Eine anlassunabhängige Überwachung der Betriebe durch die Arbeitsschutzverwaltung findet 

mangels Personal kaum noch statt. So kann oftmals die Einhaltung der Pflichten des Arbeitge-

bers (Betreibers) nur durch eine Prüfung anhand vorhandener Unterlagen, nicht aber durch eine 

Kontrolle der tatsächlichen Arbeitssituation vor Ort erfolgen.“ 

 

Dies ließe sich beliebig fortsetzen. Auch Hessen ist keine Insel der Glückseligen, gerade das 

Jahr 2012 hat mit zwei Ereignissen in Oestrich-Winkel und Braunfels-Tiefenbach gezeigt, dass 

auf Techniker und Ingenieure im öffentlichen Dienst als das technische Rückgrat der Verwal-

tung nicht verzichtet werden kann. Gerade diese sind bei der Beurteilung, Anwendung und Kon-

trolle technischer Normen sowie neuer technikwissenschaftlicher Erkenntnisse das Gewissen 

und Bindeglied zwischen Staat, Gesellschaft und Wirtschaft.   

 

Der BTB Hessen hat folgende Anmerkungen zum Gesetzentwurf: 

 

zu Artikel 1  

Hessisches Beamtengesetz (HBG) 
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§ 22 (2) 
Ein Laufbahnwechsel ist außerdem zulässig, wenn die Befähigung für die neue Laufbahnfachrich-
tung aufgrund der bisherigen Vorbildung, Ausbildung und Tätigkeit durch Unterweisung…. 
 

Zur Vermeidung von Missverständnissen in der Umsetzung beim gehobenen Dienst sollte in der 

Begründung zu diesem Paragraphen die kumulative Voraussetzung dieser Aufzählung verdeut-

licht werden. 

 

§ 23 (3) Die Fachministerin oder der Fachminister wird ermächtigt durch Rechtsverordnung nähere 
Regelungen über die Ausbildung und Prüfung im Einvernehmen mit dem für das Dienstrecht zu-
ständigen Ministerium sowie der Direktorin oder dem Direktor des Landespersonalamts und der 
Landespersonalkommission zu treffen. 
 

Unter dem Eindruck der Anmerkungen zur Begründung muss der Hoffnung Ausdruck gegeben 

werden, dass die betreffenden Ressorts nicht nur hiervon Gebrauch machen, sondern sich auch 

mit Nachdruck dafür einsetzen, dass entsprechend ausgebildetes und geschultes Personal vor-

gehalten wird.  

 

Den Jahresberichten der Hessischen Arbeitsschutzverwaltung ab 2003 bis 2011 ist zu entneh-

men, dass über viele Jahre hinweg keine Ausbildung erfolgte und insgesamt nur 9 Personen im 

gehobenen Dienst an die bisweilen doch eher komplex anmutende Materie herangeführt wur-

den. In der Laufbahn des mittleren technischen Dienstes (Meister, staatlich geprüfte Techniker) 

hat in dem dargestellten Zeitraum überhaupt keine entsprechende Nachwuchsförderung statt-

gefunden. Hier besteht aus Sicht berufsständiger Interessenvertretung erhöhter Handlungsbe-

darf.  

 

zu Artikel 2 

Hessisches Besoldungsgesetz (HBesG) 

 

Vorbemerkung: 

Hinsichtlich staatlicher Strukturfragen scheint die Situation der Ingenieure im öffentlichen Dienst 

eher eine Randerscheinung zu sein. Gerade auch was die Frage der Besoldung anbelangt, 

wurde das technische Verwaltungspersonal – welchem einst mit dem Bundesbesoldungsgesetz 

eine Privilegierung hinsichtlich der Stellenwertigkeit zugestanden wurde – mehr und mehr ver-

nachlässigt. Im Rahmen der Verwaltungsreform und Eingliederung diverser technischer Son-

derverwaltungen in die Regierungspräsidien und schlussendlich der Trennung von Fach- und 
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Dienstaufsicht wurde die vorgenannte Stellenprivilegierung faktisch außer Kraft gesetzt. In die-

sem Zusammenhang sei auf den Vortrag von Herrn Prof. Dr. jur. Dr. h.c. mult. Rolf Stober zur 

Situation der Ingenieure im öffentlichen Dienst verwiesen, den er auf dem Technikerkongress 

am 11.11.2004 in Berlin gehalten hat (veröffentlicht in ZBR, Heft 6/2005). Seine Aussagen ha-

ben leider an Aktualität noch erheblich gewonnen. 

 

§ 21  
Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung  
Die Funktionen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter sind nach den mit ihnen ver-
bundenen Anforderungen sachgerecht zu bewerten und Ämtern zuzuordnen. Die Ämter sind nach 
ihrer Wertigkeit unter Berücksichtigung der gemeinsamen Belange aller Dienstherren den Besol-
dungsgruppen zuzuordnen. 
 

§ 25  
Eingangsämter für Beamtinnen und Beamte  
(1) Die Eingangsämter für Beamtinnen und Beamte sind folgenden Besoldungsgruppen zugewie-
sen: 

1. in Laufbahnen des mittleren nichttechnischen Dienstes den Besoldungsgruppen A 5 oder A 6, in 
Laufbahnen des mittleren technischen Dienstes den Besoldungsgruppen A 6 oder A 7,´ 

2. in Laufbahnen des gehobenen Dienstes der Besoldungsgruppe A 9,  

3. in Laufbahnen des höheren Dienstes der Besoldungsgruppe A 13.  
 
Die Festlegung als Eingangsamt ist bei den Besoldungsgruppen A 5 und A 7 in der Besoldungsord-
nung A gekennzeichnet.  
 
(2) In Laufbahnen des gehobenen technischen Dienstes, in denen für die Befähigung ein mit einem 
Bachelor abgeschlossenen Hochschulstudium oder ein gleichwertiger Abschluss gefordert wird, ist 
das Eingangsamt für Beamtinnen und Beamte, die für die Befähigung einen solchen Abschluss 
nachweisen, der Besoldungsgruppe A 10 zugewiesen. Beamtinnen und Beamten als Ärztinnen und 
Ärzte in der Landesverwaltung ist das Eingangsamt der Besoldungsgruppe A 14 zuzuweisen.  
 

zu § 25 (1) Nr. 1 Eingangsamt mittlerer technischer Dienst 

Mit Blick darauf, dass in diesem Bereich in einigen technischen Fachverwaltungen keine Ein-

stellungen mehr erfolgten und auch hier die Kluft zur Wirtschaft exorbitant auseinandergedriftet 

ist, muss nach Auffassung des BTB Hessen als Eingangsamt die Besoldungsgruppe A 8 fest-

geschrieben werden.  

 

zu § 25 (2) Folgend zu den Ausführungen der Ausarbeitung von Herrn Prof. Dr. jur. Dr. h.c. 

mult. Rolf Stober muss als Eingangsamt für den gehobenen technischen Dienst die Besol-

dungsgruppe A 11 ermöglicht werden. Im Übrigen hat die Bundesregierung im Rahmen ihrer 

Zuständigkeit eine entsprechende Option im sogenannten Fachkräftegewinnungsgesetz, veröf-
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fentlicht im Bundesgesetzblatt 2012, Teil I, Nr. 14 vom 21. März 2012, aufgenommen. Diesem 

Beispiel muss Hessen mit Blick auf seine wirtschaftliche Position uneingeschränkt folgen.  

 

Begründung: 

Mit Blick auf den Erhalt der Konkurrenzfähigkeit bei der Nachwuchsgewinnung und im Wettbe-

werb mit anderen Dienstherren wie auch der Wirtschaft bedarf es einer Anpassung im Eingang-

samt der vorgenannten Laufbahnen. Die Tätigkeitsprofile in den technisch geprägten Feldern 

der Landesverwaltung sind von besonderer Verantwortung, gesteigerten und ständig im Fluss 

befindlichen fachlichen Anforderungen geprägt. Dies gilt in besonderer Weise vor dem Hinter-

grund der europarechtlichen Harmonisierung des Binnenmarktes. Die außerhalb der Verwal-

tungsfunktion herrschenden Einkommenskomponenten in Handwerk und Industrie werden 

kaum eröffnet. Die Besoldung aus den vorgesehenen Eingangsämtern A 6 bzw. A 10 erweist 

sich hier als vollkommen unzureichend. Im Interesse einer Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit 

der Verwaltung insbesondere zur Gewinnung qualifizierter Kräfte ist ein finanzieller Anreiz durch 

eine Anhebung der Eingangsämter in den technischen Laufbahnen zwingend erforderlich. Da-

neben darf aber auch das aktive Personal in diesen hoch spezialisierten Bereichen nicht in Ver-

gessenheit geraten.  

 

§ 27  
Obergrenzen für Beförderungsämter 
(2) Abweichend von Abs. 1 dürfen die Stellenobergrenzen nach Anlage IX in einzelnen Bereichen 
bei besonderem Bedarf für die Dauer von bis zu fünf Jahren um jeweils bis zu 25 Prozent über-
schritten werden. Der besondere Bedarf ist schriftlich gegenüber dem Landespersonalamt zu be-
gründen. Die Direktorin oder der Direktor des Landespersonalamtes entscheidet über die Ausnah-
me.  
(3) Abs. 1 und 2 gelten nicht  
1. für die obersten Landesbehörden,  

2. für Lehrerinnen und Lehrer sowie pädagogisches Hilfspersonal an öffentlichen Schulen und 
Hochschulen,  

3. für Lehrkräfte an Verwaltungsfachhochschulen,  

4. für Laufbahnen, in denen aufgrund des § 25 Abs. 3 das Eingangsamt einer höheren Besoldungs-
gruppe zugewiesen ist,  

5. für Bereiche eines Dienstherrn, in denen durch Haushaltsbestimmung die Besoldungsaufwen-
dungen höchstens auf den Betrag festgelegt sind, der sich bei Anwendung von Abs. 1 ergibt.  
 
(4) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zur sachgerechten Bewertung 
der Funktionen in Gemeinden und Landkreisen sowie für die sonstigen Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen, von Abs. 1 abwei-
chende Stellenobergrenzen festzusetzen. Bei besonderem Bedarf dürfen diese Obergrenzen für die 
Dauer von bis zu fünf Jahren in einzelnen Bereichen um jeweils bis zu 25 Prozent überschritten 
werden. … 
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Hier ist es unabdingbar durch eine entsprechende Klausel festzuschreiben, dass privilegierte 

Stellen nicht anderweitig besetzt werden dürfen. Eine Nachsteuerung betreffend Beurteilungs-

verfahren und Auswahlkriterien ist in diesem Zusammenhang mit in Betracht zu ziehen.  

 

§ 49  
Zulagen für besondere Erschwernisse 
Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Gewährung von Zulagen zur 
Abgeltung besonderer, bei der Bewertung des Amtes oder bei der Regelung der Anwärterbezüge 
nicht berücksichtigter Erschwernisse (Erschwerniszulagen) zu regeln. Die Zulagen sind widerruflich 
und nicht ruhegehaltfähig. Es kann bestimmt werden, inwieweit mit der Gewährung von Erschwer-
niszulagen ein besonderer Aufwand der Beamtin oder des Beamten, der Richterin oder des Richters 
mit abgegolten ist. 
 

Stellt eine Optionsmöglichkeit dar um in dem doch schwierigen Feld der Besoldung gerade für 

die technischen Laufbahnen gewisse Spielräume zu schaffen, auch wenn diese sich nicht auf 

das Ruhegehalt auswirken. Aus Sicht des BTB Hessen sollte diese Möglichkeit genutzt werden.  

 

§ 54 (3) 
Die Entscheidung über die Gewährung von Sonderzuschlägen trifft im Rahmen haushaltsrechtlicher 
Bestimmungen die oberste Dienstbehörde im Einvernehmen mit…. 
 

Vom Grundsatz her gesehen ist dieser Paragraph zur Gewinnungsmöglichkeit von qualifizier-

tem technischem Personal zu begrüßen. Die vorgenommene Einschränkung in Absatz 3 birgt 

nach unserer Einschätzung unter der verfassungsrechtlichen Vorgabe der Schuldenbremse die 

Gefahr einer Nichtanwendbarkeit. Hier besteht nur die Möglichkeit einer On top-Lösung. 

 

Anlage I 

II. Stellenzulagen 

9. Zulage für Beamtinnen und Beamte mit Meisterprüfung oder Abschlussprüfung als staatlich ge-
prüfte Technikerin oder staatlich geprüfter Techniker Beamtinnen und Beamte in Laufbahnen des 
mittleren Dienstes, in denen die Meisterprüfung oder die Abschlussprüfung als staatlich geprüfte 
Technikerin oder staatlich geprüfter Techniker vorgeschrieben ist, erhalten, wenn sie die Prüfung 
bestanden haben, eine Stellenzulage nach Anlage VII. 

 

Die Technikerzulage für den gehobenen technischen Dienst wird nicht mehr aufgenommen, 

was eine Verschlechterung gegenüber der bisherigen Regelung darstellt. Sie sollte wieder auf-

genommen werden. Siehe hierzu auch Begründung zu § 25 HBesG. 
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Anlage VI Anwärtergrundbetrag 

Der Anwärtergrundbetrag für die A 5 wird mit 832,87 € angegeben. 

Dies bedeutet eine Verschlechterung gegenüber dem bisherigen Betrag um 117,94 €, denn für 

A 5 beträgt er bisher 950,81 €. Der Betrag sollte wieder angehoben werden. 

 

Die Feinheiten des Zusammenspiels im gehobenen technischen und nichttechnischen Dienst 

werden sicherlich der Überarbeitung der Hessischen Laufbahnverordnung vorbehalten bleiben. 

Hierbei darf es zu keiner Schieflage zu Lasten des gehobenen technischen Dienstes kommen, 

da ansonsten die Gewährleistungsverantwortung der Landesregierung in Ermangelung von 

qualifiziertem technischem Personal nicht mehr aufrecht erhalten werden kann.  

Von daher erscheint ein rechtzeitiges Einbeziehen des BTB Hessen in den Überarbeitungspro-

zess mehr als sinnvoll, um nicht zu sagen notwendig. 

 

zu 2. Gesetzentwurf zur Gleichstellung von Lebenspartnerschaften im hessischen Lan-
desrecht 
 

Zu diesem Gesetzentwurf hat der BTB keine weiteren Anmerkungen. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Detmar Lehmann 
Vorsitzender des BTB Hessen 
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Stellungnahme 

des Deutschen Hochschulverbandes (DHV)  

- Landesverband Hessen -  

 zum 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und der FDP  

für ein Zweites Gesetz zur Modernisierung des Dienstrechts in Hessen (2. DRModG) 

 

(Stand: 28.11.2012)  

 

 

 

A. Grundsätzliches 

 

Der Deutsche Hochschulverband – Landesverband Hessen – (DHV) begrüßt die Neuordnung 

des auf der Grundlage des Föderalismusreform derzeit noch stark zersplitterten Dienstrechts 

in Hessen ausdrücklich.  

 

Bei der Bewertung des Entwurfs stützt sich der DHV im Wesentlichen auf die Regelungen, 

die für das wissenschaftliche Personal relevant sind.  
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B. Im Einzelnen   

 

I. Artikel 1 (Hessisches Beamtengesetz)  

 

1. Zu § 34 E (Hinausschieben der Altersgrenze) 

 

§ 34 Abs. 1 E normiert, dass der Eintritt in den Ruhestand auf Antrag oder mit Zustimmung 

des Beamten hinausgeschoben werden kann, wenn es „im dienstlichen Interesse liegt“.  

 

Aus Sicht des DHV ist vor dem Hintergrund der Konkurrenzfähigkeit des öffentlichen 

Dienstes in Hessen besonderer Wert darauf zu legen, dass Bestimmungen, die es erlauben, 

über die Regelaltersgrenze hinaus im Dienst zu verbleiben, nicht zu eng gefasst sind. Denn 

insbesondere beim wissenschaftlichen und künstlerischen Personal ist der Wunsch zur 

Verlängerung der Dienstzeit erfahrungsgemäß weit verbreitet.  

 

Der DHV regt daher im Hinblick auf die Tatbestandsvoraussetzungen des § 34 Abs. 1 E an, 

dass im Sinne einer weitgehenderen Flexibilisierung der Altersgrenzen die Verlängerung der 

Dienstzeit unter der juristisch „weicheren“ Voraussetzung hinausgeschoben werden kann, 

„sofern dienstliche Gründe nicht entgegenstehen“ (vgl. etwa § 32 Abs. 1 LBG NRW).  

 

Zudem ist hinsichtlich des Dienstrechts des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals 

an den Hochschulen folgendes zu bedenken: Gemäß § 33 Abs. 2 Nr. 2 E tritt das genannte 

Personal mit Ablauf des letzten Monats des Semesters in den Ruhestand, in dem die jeweils 

geltende Altersgrenze erreicht wird. Andererseits bestimmt § 34 Abs. 1 E, dass die 

Altersgrenze nicht länger als bis zum vollendeten 70. Lebensjahr hinausgeschoben werden 

darf. Dies könnte in der Konsequenz dazu führen, dass Vertreter des wissenschaftlichen und 

künstlerischen Personals an den Hochschulen, die erfolgreich einen Antrag im Sinne des § 34 

Abs. 1 E gestellt haben, inmitten des Semesters in den Ruhestand zu treten hätten, da das 

vollendete 70. Lebensjahr auf der Grundlage von § 33 Abs. 2 Nr. 2 E die absolute Grenze 

bildet.  
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Daher schlägt der DHV vor, dass das wissenschaftliche und künstlerische Personal an den 

Hochschulen des Landes mit Lehrverpflichtung (wie in § 33 Abs. 2 Nr. 2 E genannt) auch im 

Falle der maximal ausgeschöpften Dienstzeitverlängerung auf der Grundlage von § 34 Abs. 1 

E mit Ablauf des letzten Monats des Semesters in den Ruhestand tritt, in dem die jeweils 

geltende Altersgrenze erreicht wird. Dies könnte durch folgenden Zusatz in § 34 Abs. 1 E am 

Ende erfolgen: „§ 33 Abs. 2 Nr. 2 gilt entsprechend“. Zwar wäre damit im Einzelfall auch 

eine Verlängerung der Dienstzeit über die absolute Grenze des 70. Lebensjahres verbunden. 

Aus Sicht des DHV wäre der Praktikabilitätsaspekt für den Hochschulbereich allerdings 

höher zu bewerten.  

 

2. Zu §§ 71 ff (Nebentätigkeiten)  

 

Der DHV regt an, auf der Grundlage von § 40 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) von der 

prinzipiellen Genehmigungspflicht von Nebentätigkeiten abzurücken und lediglich eine 

grundsätzliche Anzeigepflicht einzuführen. Damit würde der hessische Gesetzgeber dem 

Beispiel vieler Länder folgen, die bereits eine prinzipielle Anzeigepflicht für 

Nebentätigkeiten normiert haben. Der Bundesgesetzgeber eröffnet im genannten § 40 

BeamtStG diese Möglichkeit.  

 

Zudem plädiert der DHV dafür, die in § 73 Abs. 2 E niedergelegte Regelung, dass das 

Vorliegen eines Versagungsgrundes für eine Nebentätigkeit besonders zu prüfen ist, wenn 

abzusehen ist, dass die Entgelte und geldwerten Vorteile aus genehmigungspflichtigen 

Nebentätigkeiten im Kalenderjahr 30% der Jahresdienstbezüge des Beamten bei 

Vollzeitbeschäftigung überschreiten werden, fortfallen zu lassen. Zu bedenken ist in diesem 

Zusammenhang, dass das Recht auf Ausübung von Nebentätigkeiten verfassungsrechtlich 

gewährleistet ist. Die Höhe der Vergütung kann in diesem Rahmen primär kein 

Versagungsgrund für Nebentätigkeiten sein. Gegen diese Regelung bestehen daher 

verfassungsrechtliche Bedenken. Daher ist sie auch in anderen Ländern nicht verbreitet.  

 

II. Artikel 3 (Hessisches Beamtenversorgungsgesetz) 

 

Der DHV begrüßt, dass der hessische Gesetzgeber nunmehr im Rahmen des Hessischen 

Beamtenversorgungsgesetzes die Versorgung der hessischen Beamten umfassend regelt. 
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Einige Aspekte, die sich in der Praxis insbesondere beim beamteten wissenschaftlichen 

Personal stellen, sind aus der Sicht des DHV jedoch noch lückenhaft normiert. Dies gilt etwa 

für die Sonderregelung für Hochschulbeamtinnen und Hochschulbeamte in § 18 E. Zudem 

weist der DHV auf die immer noch unzureichend geregelte Höhe des Übergangsgeldes für 

Juniorprofessoren hin.  

 

1. Zu § 5 E (Ruhegehaltfähige Dienstbezüge) 

 

Der DHV begrüßt, dass der hessische Gesetzgeber in § 5 Abs. 4 E nunmehr die 

Besitzstandswahrung im Falle eines Wechsels von einer anderen Besoldungsordnung in die 

Besoldungsordnung W explizit geregelt hat. Die Regelung entspricht auch den Vorschriften 

anderer Länder, die bereits eine Besitzstandsschutzregelung eingeführt haben. Dennoch ist 

(auch) an der hessischen Regelung folgende Kritik anzubringen: In § 5 Abs. 4 Satz 1 

Halbsatz 2 E heißt es, dass im Rahmen des Besitzstandsschutzes „die zum Zeitpunkt des 

Wechsels in die hessische Besoldungsordnung W erreichte Stufe des Grundgehaltes zu 

Grunde zu legen“ ist. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der Wechsel in die 

Besoldungsordnung W regelmäßig aus den Besoldungsordnungen A oder C erfolgt, ist zu 

bedenken, dass im Falle eines Verbleibs in den genannten Besoldungsordnungen ein Aufstieg 

in etwaigen Erfahrungs- oder Dienstaltersstufen zu verzeichnen wäre. Insofern muss, nimmt 

man Besitzstandsschutz im Versorgungsrecht ernst, auch ein fiktiver Aufstieg in Erfahrungs- 

respektive Dienstaltersstufen mit berücksichtigt werden.  

 

2. Zu § 13 E (Grundsätze der Bewertung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit)  

 

Durch § 13 Abs. 9 E wird die (mittlerweile veraltete) Teilziffer 11.0.5 der 

Verwaltungsvorschriften zum BeamtVG modifiziert in das Hessische 

Beamtenversorgungsgesetz übernommen. Teilziffer 11.0.5 der Verwaltungsvorschriften zum 

BeamtVG, die die Anrechnung von neben der Pension gewährten Versorgungsleistungen, die 

nicht in den Anwendungsbereich von § 55 BeamtVG (hier: § 59 E) fallen, durch 

Nichtberücksichtigung potentiell ruhegehaltfähiger Dienstzeiten ermöglicht, ist vornehmlich 

in den letzten Jahren gerichtlich auf den Prüfstand gestellt worden. Dabei hat sich 

herausgestellt, dass zwar prinzipiell von der Anrechnungsnorm des § 55 BeamtVG (hier: § 59 

E) nicht erfasste Versorgungsleistungen durch Nichtberücksichtigung von Kann-Zeiten auf 
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die Pension indirekt angerechnet werden können. Dies kann aber nur für solche 

Versorgungsleistungen gelten, die gerade auf den potentiell anrechnungsfähigen 

ruhegehaltfähigen Dienstzeiten beruhen. Dies berücksichtigt der hessische Gesetzgeber, 

indem er normiert, dass eine anderweitige Versorgungsleistung nur dann angerechnet werden 

kann, wenn sie „aus einer Tätigkeit der Kann-Vorschriften nach den §§ 11, 12 und 17 Abs. 8 

sowie § 18 Abs. 1 Satz 3 und 4 hervorgeht“.  

 

§ 13 Abs. 9 E wird jedoch verfassungsrechtlichen Bedenken begegnen, soweit er auch 

anderweitige Versorgungsleistungen umfasst, die die in § 59 E genannten 

Versorgungsleistungen nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. So hat das 

Bundesverwaltungsgericht in einer jüngeren Entscheidung vom 26. Januar 2012 (2 C 49.10) 

ausgeführt, dass die fiktive Anrechnung im Ermessenswege durch Nichtberücksichtigung von 

potentiell ruhegehaltfähigen Zeiten nur dann in Betracht komme, wenn eine nicht von den 

gesetzlich normierten Anrechnungsvorschriften (hier: § 59 E) erfasste Versorgungsleistung 

durch eine andere ersetzt werde. Im konkreten Fall handelte es sich um eine 

Lebensversicherung, die (befreiend) statt einer Rentenversicherung aus der deutschen 

Rentenversicherung gewährt wurde und die durch Fortfall von Kann-Zeiten auf die Pension 

angerechnet wurde. Auf dieser vom Bundesverwaltungsgericht jüngst aufgestellten Basis 

dürfte allerdings die Anrechnung etwa von Betriebsrenten, die neben einer Rente aus der 

deutschen Rentenversicherung gezahlt werden, nicht möglich sein. Daher schlägt der DHV 

zur Formulierung des § 13 Abs. 9 E vor: „Wird eine Versorgungsleistung bezogen, die nicht 

nach den Anrechnungsvorschriften dieses Gesetzes berücksichtigt werden kann und die an 

Stelle der in den Anrechnungsvorschriften dieses Gesetzes genannten Versorgungsleistungen 

gewährt wird, erfolgt eine fiktive Anrechnung nach § 59, wenn die Versorgungsleistung aus 

einer Tätigkeit der Kann-Vorschriften nach den §§ 11, 12 und 17 Abs. 8 sowie § 18 Abs. 1 

Satz 3 und 4 hervorgeht.“  

 

3. Zu § 18 E (Hochschulbeamtinnen und Hochschulbeamte) 

 

In § 18 E sind Sonderbestimmungen für Hochschulbeamtinnen und Hochschulbeamte 

normiert. Die Norm entspricht weitgehend § 67 BeamtVG. Die dort zu findenden 

Unklarheiten wurden leider daher auch in § 18 E übernommen.  
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Dies gilt zum einen für § 18 Abs. 1 Satz 1 E. Hier heißt es, dass für Professorinnen und 

Professoren die Zeit der hauptberuflichen Angehörigkeit zum Lehrkörper einer Hochschule 

„nach der Habilitation“ ruhegehaltfähig ist. Nach § 18 Abs. 1 Satz 3 E sind allerdings Zeiten 

für die Erbringung der Habilitationsleistungen oder – darüber hinaus gehend – Zeiten 

„sonstiger gleichwertiger wissenschaftlicher Leistungen“ anrechenbar. Insofern sollte auch in 

§ 18 Abs. 1 Satz 1 E klargestellt werden, dass nicht nur die hauptberufliche Angehörigkeit 

zum Lehrkörper einer Hochschule „nach der Habilitation“ ruhegehaltfähig ist, sondern auch 

die Zeit der hauptberuflichen Angehörigkeit zum Lehrkörper einer Hochschule nach 

„Erbringung sonstiger gleichwertiger wissenschaftlicher Leistungen“.  

 

Gemäß § 18 Abs. 2 E gelten die Sonderbestimmungen für Professorinnen und Professoren 

entsprechend für Hochschuldozenten, Oberassistenten, Oberingenieure sowie 

wissenschaftliche und künstlerische Assistenten. In der Aufzählung fehlen allerdings die 

Juniorprofessoren. Sie sind mindestens den genannten Personalkategorien gleichzustellen.  

 

4. Zu § 19 E (Übergangsgeld für entlassene Beamtinnen und Beamte) 

 

Die unterbliebene Einbeziehung der Juniorprofessoren in den Anwendungsbereich des § 18 E 

(siehe soeben unter II. 3.) wird bei der Regelung zum Übergangsgeld für entlassene Beamte 

fortgeführt. Denn für die in § 18 Abs. 2 E genannten Personen (Hochschuldozenten usw.) ist 

das Übergangsgeld höher bemessen, als für andere Beamte. Es ist nicht einzusehen, warum 

gerade Juniorprofessoren nicht von dem erhöhten Übergangsgeld erfasst sein sollen.  

 

5. Zu § 59 E (Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Renten)  

 

§ 59 E nimmt die Regelung des § 55 BeamtVG weitgehend und sinnvoll modifiziert auf. 

Allerdings wird in § 59 Abs. 6 E entsprechend § 55 Abs. 8 BeamtVG normiert, dass auf die 

Versorgungsbezüge anzurechnen sind Renten, „die von einem ausländischen 

Versicherungsträger nach einem für die Bundesrepublik Deutschland wirksamen 

zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Abkommen gewährt werden“. Es ist anerkannt, dass 

diese Regelung im Europäischen Wirtschaftsraum einschließlich der Schweiz keine 

Anwendung finden kann. Dies verbietet die Europäische Wanderarbeiterverordnung 

(Verordnung (EWG) 1408/71 und 574/72). Anwendbar ist § 59 Abs. 6 E daher nur für 
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Renten außerhalb des genannten räumlichen Bereiches. Insofern ist allerdings eine 

Schlechterstellung derjenigen Beamtinnen und Beamten zu verzeichnen, die über Renten 

eines Staates verfügen, der nicht dem Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz 

angehört. Der DHV plädiert daher dafür, § 59 Abs. 6 E zu ändern und Renten, die von einem 

ausländischen Versicherungsträger nach einem für die Bundesrepublik Deutschland 

wirksamen zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Abkommen gewährt werden, von der 

Anrechnung auf die Pension vollständig auszunehmen.  

 

6. Zu § 76 ff E (Altersgeld)  

 

Der DHV begrüßt ausdrücklich, dass nun auch der hessische Gesetzgeber im Anschluss an 

den Gesetzgeber in Baden-Württemberg ein Altersgeld für entlassene Beamte einführt. Dies 

führt zu erheblichen Flexibilisierungen im Beamtenversorgungsrecht, nachdem es nach 

bisheriger Rechtslage bei einem Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis lediglich möglich 

war, in der deutschen Rentenversicherung (oder in einem berufsständischen 

Versorgungswerk) nachversichert zu werden. Der hessische Gesetzgeber trägt damit zu 

einem modernen Versorgungsrecht bei.  

 

Bei der Implementierung des Altersgeldes geht der hessische Gesetzgeber allerdings nicht 

weit genug. Aus § 76 Abs. 1 Satz 1 E ergibt sich, dass nur diejenigen Beamten einen 

Anspruch auf Altersgeld haben, die einen Antrag auf Entlassung gestellt haben. Dies folgt 

aus der Verweisung auf § 29 Abs. 1 des Hessischen Beamtengesetzes. Nicht einzusehen ist 

aus der Sicht des DHV, aus welchem Grunde Beamte auf Zeit, die nach Ablauf der Amtszeit 

ohne Versorgung aus dem Beamtenverhältnis ausscheiden, nicht in den Genuss eines 

Altersgeldes kommen sollten. Insofern schlägt der DHV vor, der baden-württembergischen 

Regelung zu folgen, die auch Beamten auf Zeit einen Anspruch auf Altersgeld nach 

Ausscheiden gewährt.  

 

Dies muss auch gelten für diejenigen Beamten auf Zeit, die nach Ende ihrer Amtszeit nicht in 

den Ruhestand treten. § 76 Abs. 1 Satz 3 E schließt allerdings diejenigen Beamten auf Zeit 

von einem Altersgeld aus, die nach Ende ihrer Amtszeit nicht in den Ruhestand getreten 

wären. Hierbei handelt es sich allerdings im Wesentlichen um die Beamten des 

wissenschaftlichen Personals, die ausweislich § 60 Abs. 4 Satz 6 und Abs. 6 Satz 2 des 
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Hessischen Hochschulgesetzes nach Ablauf ihrer Amtszeit nicht in den Ruhestand treten. 

Durch die Verengung des Anwendungsbereichs des Altersgeldes nur auf diejenigen Beamten, 

die auf eigenen Antrag aus dem Beamtenverhältnis ausscheiden und zudem nur auf 

diejenigen Beamten auf Zeit, die nach dem Ende ihrer Amtszeit in den Ruhestand getreten 

wären, ermöglicht der hessische Gesetzgeber leider nur eine teilweise und unzureichende 

Flexibilisierung des Versorgungsrechts.  

 

 

gez. Professor Dr. iur. Hans-Detlef Horn 

- Vorsitzender des Landesverbandes Hessen im Deutschen Hochschulverband - 

 

13. Februar 2013 
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Betr.: Anhörung am 07.03.2013, 10:00 Uhr, zu den 
Gesetzentwürfen LT-Drucks. 18/6558 und 18/6256 
 
Sehr geehrter Herr Klee, 
 
vielen Dank für die Einladung zur Anhörung am 07.03.2012. 
An der Anhörung werde ich zusammen mit Bundesanwalt beim 
Bundesgerichtshof a.D. Manfred Bruns teilnehmen. Herr Bruns 
gehört dem Bundesvorstand des LSVD an.  
Wir haben festgestellt, dass die Lebenspartner im Entwurf 
des Zweiten Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes - LT Drs. 
18/6558 - angemessen berücksichtigt werden. Wir wollen uns 
deshalb zu den Einzelheiten des Entwurfs nicht äußern, 
sondern uns auf eine kurze Stellungnahme zur Frage der 
rückwirkenden Gleichstellung von Lebenspartnern mit 
Ehegatten im Besoldungs- und Versorgungsrecht durch Art. 24 
des Entwurfs beschränken. 
Die Gleichstellung soll erfreulicherweise ohne jede 
Einschränkung ab dem Inkrafttreten des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes am 01.08.2001 erfolgen. Das 
ist aufgrund des europäischen Rechts ab dem 03.12.2003 
ohnehin zwingend geboten. Für die Zeit zwischen dem 
01.08.2001 bis zum 02.12.2003 hätte die Gleichstellung 
aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 
19.06.2012 (2 BvR 1397/09) auf die Ansprüche beschränkt 
werden können, die zeitnah geltend gemacht worden sind. Das 
hätte aber kaum praktische Auswirkungen, weil fast alle 
Betroffene ihre Ansprüche sofort nach ihrer Verpartnerung 
geltend gemacht haben. 
Das haben wir in der Anlage im Einzelnen dargelegt. 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
 
Marwin Merkel-Zurek 
 

Lesben- und Schwulenverband in Deutschland, 
Landesverband Hessen e.V. 
 

Bank für Sozialwirtschaft 

BLZ 370 20 500 

Kto.708 68 00 

 

Mitglied in der 

International Lesbian and 

Gay Association (ILGA) 

 

Mitglied im Paritätischen 

Wohlfahrtsverband Hessen 

 

Mildtätiger Verein - 

Spenden sind 

steuerabzugsfähig 

 
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Horst Klee MdL 
Hessischer Landtag 
 
Postfach 32 40 
65022 Wiesbaden 
 

LSVD-Hessen, Postfach 170341,60077 Frankfurt am Main 

Landesverband Hessen e.V. 

Postfach 17 03 41 

60077 Frankfurt 

Tel. 069 94549616 

E-Mail  hessen@lsvd.de 

www.hessen.lsvd.de 

Frankfurt, den 

13. Februar 2013 
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Anlage zum Schreiben vom  13. Februar 2013 an den Vorsitzenden des Innen-
ausschusses des Hessischen Landtags 

1. Ansprüche der Lebenspartner auf rückwirkende Gleichstellung aufgrund des 
Gleichbehandlungsgebots des Art 3 Abs. 1 GG 

Der für das öffentliche Dienstrecht zuständige Zweite Senat des Bundesverfas-
sungsgerichts hat am 19.06.2012 entschieden (2 BvR 1397/09 juris), dass die Un-
gleichbehandlung von verheirateten und verpartnerten Beamten beim Familienzu-
schlag der Stufe 1 gegen das Gleichbehandlungsgebot des Art. 3 Abs. 1 GG ver-
stößt. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber aufgegeben, diesen Ver-
fassungsverstoß rückwirkend ab dem Inkrafttreten des Lebenspartnerschaftsgeset-
zes am 01.08.2001 zu beseitigen. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht ein-
schränkend hinzugefügt, der Gesetzgeber sei nur verpflichtet, rückwirkend ab dem 
01.08. 2001 „eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, die allen Beamten, die ihre 
Ansprüche auf Familienzuschlag zeitnah geltend gemacht haben, einen An-
spruch auf Nachzahlung des Familienzuschlags ab dem Zeitpunkt seiner erstmaligen 
Beanspruchung einräumt“ (Rn. 83). 

Für die zeitnahe Geltendmachung reicht es aus, dass Lebenspartner ihrer Dienst- 
oder ihrer Besoldungsstelle die Begründung der Lebenspartnerschaft mitgeteilt und 
eine Kopie der Lebenspartnerschaftsurkunde übersandt haben. Auf den Zeitpunkt 
einer gerichtlichen Geltendmachung kommt es nicht an (VGH Baden-Württemberg, 
Urteile v 06.11.2012, 4 S 598/09, 4 S 798/12, 4 S 800/12 und 4 S 801/12).1 

Die meisten Beamten und Richter habe ihre Verpartnerung ihrer Dienst- oder Besol-
dungsstelle sofort angezeigt. Dadurch haben sie zum Ausdruck gebracht, dass sie 
wegen ihrer Verpartnerung eine höhere Besoldung erwarten. So wird das üblicher-
weise auch bei Ehegatten gehandhabt. Bei ihnen gelten die Anzeige der Verheira-
tung und die Übersendung der Eheurkunde als Antrag auf Zahlung des Familienzu-
schlags. Wenn man das für Lebenspartner nicht genügen ließe, wäre das eine 
Schlechterstellung. Die hat aber das Bundeserfassungsgericht mit seiner Entschei-
dung vom 19.06.2012 gerade verboten. 

2. Ansprüche der Lebenspartner auf rückwirkende Gleichstellung aufgrund der 
Richtlinie 2000/78/EG 

Die benachteiligten Lebenspartner können ihre Ansprüche zusätzlich auf die Tatsa-
che stützen, dass Hessen die Richtlinie 2000/78/EG durch das „Gesetz zur Anpas-
sung der Rechtsstellung von Lebenspartnerschaften und zur Änderung des Hessi-
schen Abgeordnetengesetzes“ vom 26.03.2010 (GVOBl. S. 114) nicht ab dem Ablauf 
der Umsetzungsfrist am 03.12.2003 in nationales Recht umgesetzt hat, sondern erst 
ab dem 01.04.2010. Über diesen Anspruch hat das Bundesverfassungsgericht nicht 
entschieden, weil es dafür nicht zuständig ist. Demgemäß hat das Bundesverfas-

1  Alle zitierten nicht veröffentlichten Entscheidungen können auf der Webseite des LSVD aufgerufen 
und heruntergeladen werden, siehe http://lsvd.de/1494.0.html#c7209 und dort die unter der Ent-
scheidung des BVerfG vom 19.06.2012 aufgeführten Urteile sowie den nachfolgenden Abschnitt 
http://lsvd.de/1494.0.html#c8150  
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sungsgericht den konkurrierenden Anspruch des Beschwerdeführers aus der Richtli-
nie 2000/78/EG in seiner Entscheidung vom 19.06.2011 mit keinem Wort erwähnt. 
Darüber hat das Bundesverfassungsgericht keine Entscheidung getroffen und wollte 
das auch nicht. 

2.1. Nach den Urteilen des EuGH in den Rechtsachen Maruko (Urt. v. 01.04.2008, C-
267/06, NJW 2008, 1649) und Römer (Urt. v. 10.05.2011, C-147/08, NJW 2011, 
2187) ist die Benachteiligung von Lebenspartnern gegenüber Ehegatten beim Ar-
beitsentgelt eine unmittelbare Diskriminierung wegen ihrer sexuellen Ausrichtung, die 
durch die RL 2000/78/EG verboten ist, wenn sich die Lebenspartner hinsichtlich des 
streitigen Entgelts in einer vergleichbaren Situation befinden. Ob das der Fall ist, ha-
ben die nationalen Gerichte zu beurteilen. 

Diese bisher streitige Rechtsfrage ist durch die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 19.06.2012 geklärt. Das Bundesverfassungsgericht hat festge-
stellt, dass zwischen Partnern einer eingetragenen Lebenspartnerschaft und Ehe-
paaren im Hinblick auf den Familienzuschlag der Stufe 1 seit dem Inkrafttreten des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes am 01.08.2001 eine vergleichbare Lage besteht.  

Da es sich bei diesen Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts um Erwägun-
gen handelt, die seine Entscheidung tragen, sind sie gemäß § 31 Abs. 1 BVerfGG für 
die Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behör-
den bindend (BVerfGE 1, 14, Rn. 93; 40, 88, Rn. 13 f.; 96, 375, Rn. 80; zit. nach Ju-
ris, st. Rspr.). 

2.2. Damit sind die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts vom 28.10.2010 (2 C 10.09 
juris, NJW 2011, 1466, und 2 C 21.09 juris, DVBl 2011, 354) überholt. Das Bundes-
verwaltungsgericht hat gemeint, die verpartnerten Beamten seien hinsichtlich des 
Familienzuschlags der Stufe 1 erst ab dem Beschluss des Bundesverfassungsge-
richts vom 07.07.2009 (1 BvR 1164/07, BVerfGE 124, 199) mit verheirateten Beam-
ten normativ vergleichbar. Diese Auslegung widerspricht der bindenden Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts vom 19.06.2012 und ist deshalb nicht mehr 
anwendbar (VGH Baden-Württemberg, Urteile v. 06.11.2012, 4 S 797/12 juris, 4 S 
598/09, 4 S 798/12, 4 S 800/12 und 4 S 801/12; VG Gießen, Urt. v. 29.11.2012, 5 K 
3328/12.GI; VG Berlin, Urt. v. 04.12.2012, VG 7 K 204.10; VGH Baden-Württemberg, 
Beschl. v. 10.01.2013, 4 S 1347/12). 

2.3. Verpartnerte Beamte und Richter haben aufgrund der Richtlinie 2000/78/EG schon 
jetzt Anspruch auf die rückständigen Besoldungs- und Versorgungsleistungen ab 
dem 03.12.2003, auch wenn der zuständige Gesetzgeber den Beschluss des Bun-
desverfassungsgerichts vom 19.06.2012 noch nicht umgesetzt hat. Der besoldungs-
rechtliche Gesetzesvorbehalt nach § 2 Abs. 1 BBesG steht dem nicht entgegen. Er 
nimmt nicht teil an den Verfassungsgrundsätzen, die den Anwendungsvorrang des 
Unionsrechts in Frage stellen könnten (VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 03.04.2012 
- 4 S 1773/09, RiA 2012, 170; Urteile v. 06.12.2012, 4 S 797/12 juris, 4 S 598/09, 4 S 
798/12, 4 S 800/12 und 4 S 801/12; VG Gießen, Urt. v. 29.11.2012,  5 K 3328/12.GI; 
VG Berlin, Urt. v. 04.12.2012, VG 7 K 204.10; VGH Baden-Württemberg, Beschl. v. 
10.01.2013, 4 S 1347/12; VG Freiburg, Urt. v. 23.01.2013; VG Koblenz, Urt. v. 
29.01.2013 - 1 K 990/12 KO). 
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2.4. Ab dem Ablauf der Umsetzungsfrist der Richtlinie 2000/78/EG am 03.12.2003 kann 
Ansprüchen von Lebenspartnern auf besoldungs- und versorgungsrechtliche Gleich-
stellung mit Ehegatten nicht entgegengehalten werden, dass sie die Ansprüche nicht 
zeitnah geltend gemacht hätten (VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 06.11.2012, 4 S 
800/12; Beschl. v. 10.01.2013, 4 S 1347/12; VG Freiburg, Urt. v. 23.01.2013; VG 
Koblenz, Urt. v. 29.01.2013 - 1 K 990/12 KO). 

3. Schleswig Holstein hat seine verpartnerten Beamten im Besoldungs- und Versor-
gungsrecht durch das "Gesetz zur rückwirkenden Gleichstellung der eingetragenen 
Lebenspartnerschaft mit der Ehe im Besoldungs- und Versorgungsrecht" (Art. 10 des 
Haushaltsbegleitgesetzes vom .......)2 ebenfalls ohne jede Einschränkung mit Ehegat-
ten gleichgestellt. 

2  Das Gesetz ist noch nicht im schleswig-holsteinischen Gesetz- und Verordnungsblatt verkündet 
worden. 
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Postbank Frankfurt 
Konto-Nummer 2612-601 
BLZ 500 100 60 

Sparkasse Darmstadt 
Konto-Nummer 544 000 
BLZ 508 501 50 

Sprechzeiten:  
mo. bis fr. von XX:00-XX:00 Uhr 
mi. auch von XX:00-XX:00 Uhr 

 

    
   AnhörungHessischerLandtag 
 

 
 
 
Personalrat der 
Stadtverwaltung Darmstadt 

Postfach 11 10 61 
64225 Darmstadt 

  

    

 

Hessischer Landtag 
Der Vorsitzende des Innenausschusses 
Schlossplatz 1-3 
65183 Wiesbaden 
 

 

  

 

Der Magistrat 

 
 Personalrat der Stadtverwaltung Darmstadt 

 Stadthaus Frankfurter Straße  

Frankfurter Straße 71, 64293 Darmstadt 

Zimmer-Nummer 3.46 G 

Ansprechpartner/-in: Walter Fuck 

Telefon:  06151/13-3379 

Telefax:  06151/13-2840 

E-mail:  personalrat@darmstadt.de 

Internet:   www.darmstadt.de  
Ihr Zeichen Unser Zeichen  Datum 

      fu/di  13. Februar 2013 

 

 
 

Schriftliche Anhörung im Innenausschuss des Hessischen Landtages 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
mit Schreiben vom 20.12.2012 AZ: I A 2.6 wurde der Personalrat der Stadtverwaltung Darmstadt 
im Rahmen der schriftlichen Anhörung zu dem  
 
Gesetzentwurf der Fraktionen CDU und FDP für ein Zweites Gesetz zur Modernisierung des 
Dienstrechts in Hessen (Drucks. 18/6558) 
 
und dem  
 
Gesetzentwurf  der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz zur Gleichstellung von 
Lebenspartnerschaften im Hessischen Landesrecht (18/6256) 
 
aufgefordert eine Stellungnahme abzugeben. 
 
Der Personalrat der Stadtverwaltung Darmstadt schließt sich in vollem Umfang der Stellungnahme 
der Gewerkschaft ver.di  Hessen vom Februar 2013 zu den o.g. Gesetzentwürfen an. 
 
Zusätzlich werden zwei Regelungen, die aus unserer Sicht seit langem überfällig sind, für eine 
Aufnahme in das 2. DRModG gefordert.  
 

1. Die zeitgleiche und vollständige Übernahme von Tariferhöhungen in die Beamtenbesoldung. 
2. Die Anpassung der wöchentlichen Arbeitszeit für die Beamten an die tariflich vereinbarten 

wöchentlichen Arbeitszeiten. (Abschaffung der 42 Stunden Woche) 
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AnhörungHessischerLandtag 

2

 
Durch eine generelle gesetzliche  Regelung werden zukünftig die ungerechtfertigten Ungleich-
behandlungen beendet. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Fuck 
 
Walter Fuck 
Stellv. Vorsitzender 
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KHF-Geschäftsstelle, c/o Hochschule RheinMain 
Kurt-Schumacher-Ring 18, 65197 Wiesbaden 
 
Hessischer Landtag 
Herrn Vorsitzenden des Innenausschusses 
 
z. Hd. Frau Heike Thaumüller 
 
 
PER E-MAIL 
 

Der Vorsitzende 
Prof. Dr. Detlev Reymann 
 

Telefon (0611) 9495-1100 
Telefax (0611) 9495-1106 
khf-info@hs-rm.de 
  

 
Wiesbaden, den 29.01.2013 

 
 
 
Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Gleichstellung von Lebenspartnerschaften im 
hessischen Landesrecht – Drucks. 18/6256 - 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
die Konferenz Hessischer Fachhochschulpräsidien (KHF) ist mit dem oben genannten 
Gesetzentwurf einverstanden und hat dazu keine weiteren Anmerkungen. 
 
 
 
 
Freundliche Grüße 

 
Prof. Dr. Detlev Reymann 
Präsident Hochschule RheinMain 
und KHF-Vorsitzender 
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KHF-Geschäftsstelle, c/o Hochschule RheinMain 
Kurt-Schumacher-Ring 18, 65197 Wiesbaden 
 
Hessischer Landtag 
An den Vorsitzenden des Innenausschusses 
 
z. Hd. Frau Thaumüller 
 

Der Vorsitzende 
Prof. Dr. Detlev Reymann 
 

Telefon (0611) 9495-1100 
Telefax (0611) 9495-1106 
khf-info@hs-rm.de 
  

PER E-MAIL 
Wiesbaden, den 13.02.2013 

 
 
Zweites Dienstrechtsmodernisierungsgesetz – Drucks. 18/6558 -  
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die in der Konferenz Hessischer Fachhochschulpräsidien vertretenen hessischen 
Hochschulen nehmen zum Entwurf des zweiten Dienstrechtmodernisierungsgesetz wie 
folgt gemeinsam Stellung: 
 

  
1. Aus Sicht der Wissenschaft ist die Umwandlung von Altersstufen in 
Erfahrungsstufen insofern problematisch, als dass die Anrechnung von Vorzeiten 
im Rahmen der Altersstufen einfacher möglich ist als dies bei den Erfahrungsstufen 
mit engeren Voraussetzungen hinsichtlich der Anrechnung der Fall wäre. Dies birgt 
für Hessen die Gefahr eines wettbewerbsrechtlichen Nachteils, da gerade im 
Wissenschaftsbereich ein höheres Einstiegsalter häufiger vorkommt als in anderen 
Bereichen. Wir bitten, dies zu bedenken. 

 
 

2. Zudem sollte § 91 Abs. 1 Ziff. 2 HBG (§ 107e HBG alt) modifiziert werden. 
Danach sind Unterlagen über Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen, auf 
die § 19 Abs. 3 und 4 Satz 1 des HDG nicht anzuwenden ist, auf Antrag der 
Beamtin oder des Beamten nach zwei Jahren zu entfernen und zu vernichten, falls 
sie für die Beamtin oder den Beamten ungünstig sind oder ihr oder ihm nachteilig 
werden können.  
 
Da die Vorschrift ein Ermessen nicht vorsieht, hat dies zur Folge, dass sämtliche 
nachteiligen Schriftstücke nach Ablauf von zwei Jahren auf Antrag zu entfernen 
und zu vernichten sind. Dies erscheint aber nicht sachgerecht, da auch danach noch 
ein Interesse an einer entsprechenden Verwertung, etwa zur Dokumentation eines 
Fehlverhaltens in einem Gerichtsverfahren, bestehen kann. Sinn und Zweck der 
Vorschrift ist auch nur derjenige, dass aus Fürsorgegesichtspunkten nachteilige 
Unterlagen aus der Personalakte zu entfernen sind, wenn diese keine hinreichende 
Aussagekraft mehr für die Durchführung des künftigen Dienstverhältnisses haben  
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und deshalb wegen angenommener Marginalität auf entsprechenden Antrag 
ersatzlos aus der Personalakte zu nehmen sind. Damit geht aber der zwingende 
Wortlaut von § 107e Abs. 1 S. 1 HBG bzw. § 91 Abs. 1 S. 1 HBG nicht einher.  
 
Ergänzend ist in diesem Zusammenhang auf die sog. „Emmely-Entscheidung“ des 
BAG mit Urteil vom 10.06.2010 (Aktz.: 2 AZR 541/09) und die Hinweise des 
HMDI vom 14.09.2011, 15.11.2011 und 02.10.2012 (Geschäfts-Nr.: I 44 P – 2130 
A 005.003) aufmerksam zu machen. Das HMDI hatte unter Bezugnahme auf die 
Emmely-Entscheidung des BAG zunächst empfohlen, Abmahnungen nicht mehr 
nach Zeitablauf aus der Personalakte zu entfernen, sondern dauerhaft 
aufzubewahren, hat dann aber von der weiteren Umsetzung dieser Empfehlung bis 
zum Vorliegen einer höchstrichterlichen Entscheidung, welche die dauerhafte 
Aufbewahrung von Abmahnungen in der Personalakte für zulässig erachte, 
abgesehen. Mit einem weiteren Urteil vom 19.07.2012 (Aktz.: 2 AZR 782/11) hat 
das BAG allerdings entschieden, dass ein Arbeitnehmer die Entfernung einer zu 
Recht erteilten Abmahnung aus seiner Personalakte nur dann verlangen kann, wenn 
das gerügte Verhalten für das Arbeitsverhältnis in jeder Hinsicht bedeutungslos 
geworden ist. Danach bestehen entsprechende Entfernungsansprüche nicht, wenn 
der Arbeitgeber noch ein berechtigtes Interesse an der Dokumentation einer 
gerügten Pflichtverletzung hat. So kann eine Abmahnung nach Auffassung des 
BAG etwa noch für eine spätere Interessensabwägung bei einer 
verhaltensbedingten Kündigung selbst dann noch Bedeutung haben, wenn sie ihre 
kündigungsrechtliche Warnfunktion verloren hat. 
 
Unabhängig davon, ob man eine arbeitsrechtliche Abmahnung unter die Vorschrift 
des „§ 107e HBG“ zu subsumieren hat (dafür spricht, dass die §§ 107 ff. HBG 
entsprechend auf Angestellte anwendbar sind; bejahend auch v. Roetteken/ 
Rothländer, HBR-Kommentar zu § 107e Rn. 44) zeigt die vom BAG aufgezeigte 
Interessenslage, dass ein zwingender Entfernungsanspruch nach Ablauf von zwei 
Jahren auf Antrag nicht sachdienlich ist. Die in § 91 Abs. 1 HBG beibehaltene 
Unterbrechung der Frist durch erneute Sachverhalte im Sinne dieser Vorschrift oder 
durch Einleitung eines Disziplinarverfahrens wird dabei auch nicht sämtlichen 
Fallgestaltungen gerecht.  
 
Von daher sollte die Vorschrift hinsichtlich ihres Wortlautes überdacht werden.  

 
 
Bitte erlauben Sie uns den Hinweis, dass die gesetzte Frist zur Stellungnahme im 
Hinblick auf den erheblichen Umfang des DRModG für eine umfängliche Prüfung 
leider nicht ausreichend war.  
 
Freundliche Grüße 

 
Prof. Dr. Detlev Reymann 
KHF-Vorsitzender und Präsident der Hochschule RheinMain 
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Schriftliche Anhörung im Innenausschuss des Hessischen Landtages zum  

 

Gesetzesentwurf der Fraktionen der CDU und der FDP für ein Zweites Gesetz zur 
Modernisierung des Dienstrechts in Hessen (Zweites Dienstrechts-
Modernisierungsgesetz - 2. DRModG) – Drs. 18/6558, und zum  

Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen für ein Gesetz zur 
Gleichstellung von Lebenspartnerschaften im hessischen Landesrecht – Drs. 
18/6256  

 

I. Vorbemerkung  

Die erbetene Stellungnahme bezieht sich auf drei beamtenrechtliche Gesetze mit 
Begründungen in einem Umfang von ca. 450 Seiten. Innerhalb der eingeräumten Frist 
von sechs Wochen war dem Unterzeichner eine substantielle Auseinandersetzung mit 
den Vorlagen angesichts der sonstigen Arbeitsbelastung nicht möglich. Die 
anfolgenden Äußerungen besitzen daher etwas Skizzenhaftes und notwendig 
ausgesprochen Selektives. Darüber hinaus ist nicht ausgeschlossen, dass er aufgrund 
der gebotenen Eile Dinge übersieht, die schriftlich niedergelegt sind. Mit diesem 
Vorbehalt äußere ich mich zu dem übersandten Gesetzentwurf wie folgt:  

II. Allgemein 

Das Zweite Dienstrechtsmodernisierungsgesetz trägt seinen Namen zu Recht. Es 
ordnete das Dienstrecht - das Beamten-, Besoldungs- und Versorgungsrecht - neu, 
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ohne dieses neu zu strukturieren. Der Gesetzentwurf erhebt bewusst nicht den 
Anspruch, das Beamtenrecht zu reformieren oder gar rechtliche Innovationen zu 
versuchen. Es ist Ausdruck dessen, dass eine Vision der programmatischen Richtung 
des Beamtenrechts dem Gesetzgeber fehlt. Dies ist allerdings leicht zu entschuldigen, 
da auch die Wissenschaft und sonstige interessierte Kreise eine wirkliche Vision eines 
Beamtenrechtsverhältnisses des 20. Jahrhunderts nicht anbieten können.  

Auch wenn hier nicht der richtige Ort für eine Grundsatzdiskussion des 
Beamtenrechtsverhältnisses ist, sei es dennoch erlaubt, erneut darauf hinzuweisen, 
dass aus der Sicht des Unterzeichners der naheliegende Weg, der eine gewisse 
Nachhaltigkeit haben dürfte, - sofern man das Beamtenrechtsverhältnis nicht 
vollständig abschaffen würde - darin bestehen dürfte, den Zweck des 
Beamtenrechtsverhältnisses (die Gewährleistung einer gesetzestreuen 
Aufgabenerfüllung unabhängig von einer rechtlich nicht geregelten Beeinflussung von 
Politik und Wirtschaft sicherzustellen) als Kern jeglicher Reformüberlegungen 
darstellen muss. Daher wäre in den Augen des Unterzeichners eine stärkere 
Beschränkung des Beamtenrechtsverhältnisses auf zentrale Funktionen, ein 
deutlicheres Abrücken des Beamtenrechtsverhältnisses von der Politik bis hin zu 
einem Verbot der Parteimitgliedschaft der betroffenen Beamten ein strenger 
rechtlicher Maßstab bei der Frage der Erfüllung der Dienstpflichten - und ein 
stärkerer Mut zur unterschiedlichen Ausgestaltung des Beamtenrechtsverhältnisses 
vom Angestelltenverhältnis bei gleichzeitiger Angleichung im Bereich der 
Alterssicherung und der Krankenversicherung - der richtige Weg (der allerdings 
diametral zur gegenwärtigen Rechtspolitik steht). Es ist nicht zu bestreiten, dass die 
konkrete Umsetzung deutlich schwieriger ist als eine vage konzeptionelle 
Beschreibung, dennoch ist der vorliegende Gesetzentwurf strukturell eher „bieder“. 
Neue Flexibilitätselemente stehen nicht im Vordergrund. Das 
Beamtenverfassungsrecht lässt durchaus Raum für vertragliche Abreden (außerhalb 
der Besoldung), von denen der Entwurf keinen Gebrauch macht. Die 
Landespersonalkommission wird keiner Aufgabenkritik unterzogen. Die 
Beteiligungsrechte der Beamtengewerkschaften werden fast am verfassungsrechtlich 
gebotenen Minimum gehalten.  

Der Verzicht auf eine Strukturreform muss per se nicht falsch sein - wenn das System 
gut ist, sind interne Systemkorrekturen qualitativen Systemänderungen vorzuziehen. 
Das Zweite Dienstrechtsmodernisierungsgesetz ist - sofern sich dies auf die Schnelle 
beurteilen ließ -, eine systemimmanente Festschreibung eines eher gelungenen 
Gesetzes, es ist handwerklich solide. Das Gesetz ist getragen von folgenden, 
grundsätzlich nachvollziehbaren Gedanken: 
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-  alles beim alten zu belassen und nur vereinzelte Einzelkorrekturen 
vorzunehmen;  

-  aus Gründen der Rechtsklarheit eine zusammenfassende Neuregelung zu 
schaffen;  

-  das Gesetz sprachlich zeitgemäß zu fassen. 

Der Reformentwurf enthält eine Reihe von kleineren Änderungen, die grundsätzlich 
zu begrüßen sind. 

III. Einzelfragen 

1. Neuregelung  

Sehr zu begrüßen ist das Vorhaben des Gesetzgebers, aufgrund der Änderungen im 
Kompetenzbereich und der daraufhin folgenden Verwobenheit von Bundesrecht und 
Landesrecht im Beamtenrecht eine klarstellende zusammenfassende Neuregelung zu 
erlassen. Dies erleichtert die Rechtsanwendung sehr. Es dient der Rechtssicherheit 
und der Rechtsklarheit. Die Vernetzungen von Beamtenstatusgesetz und 
Landesrecht, für die der Gesetzgeber nichts kann, erschweren die Rechtsanwendung 
schon genug, so dass eine einheitliche landesrechtliche Regelung sehr zu begrüßen 
ist.  

2. Teilweise Befristung 

Die Differenzierungen der Befristung zwischen Beamtengesetz einerseits und 
Versorgungsrecht und Besoldungsrecht andererseits sind nachvollziehbar.  

3. Professorenbesoldung  

Die Ausklammerung der Professorenbesoldung zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
erscheint nachvollziehbar. Es ist selbstverständlich nicht besonders glücklich, einen 
Part auszusparen, andererseits ist die Hochschullehrerbesoldung so abtrennbar und 
gegenwärtig noch so im Fluss, dass eine Aufteilung mit dem Ziel, auf diese Weise das 
umfassende Reformpaket zu verabschieden, vertretbar erscheint.  

4. Anhebung der Altersgrenze 

Der Gesetzentwurf sieht eine Altersgrenze vor. Die dafür angebotene Begründung im 
Gesetzentwurf stellt nicht nur auf die Erreichung des Lebensalters ab, sondern auf 
weitere Gesichtspunkte. Weiter sind Flexibilisierungen beim Ruhestandseintritt 
vorgesehen. Insofern dürfte die Norm keine Schwierigkeiten mit den 
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europarechtlichen Diskriminierungsverboten aufwerfen. Die Anhebung auf 67 Jahre 
ist für den Betroffenen erheblich, insgesamt aber nicht zu vermeiden. Für die 
Privilegierung der Umstellung von Lehrern gibt es sicher einen sachlichen Grund, der 
dem Unterzeichner allerdings verborgen bleibt.  

5. Neuregelung des Beurteilungswesens 

Auf die Schnelle nicht zu beurteilen war die Frage, ob die Neuregelung zum 
Beurteilungswesen dem Problem des Erfordernisses einer einheitlichen Beurteilung 
von Angestellten und Beamten ausreichend Rechnung trägt. In Zukunft wird es immer 
mehr zu Überschneidungen von Bewerbungen auf Beförderungsstellen von 
Angestellten einerseits und Beamten andererseits kommen, so dass es dringend 
notwendig ist, die Beurteilungsmaßstäbe zu vereinheitlichen.  

6. Richterbesoldung 

Die Besoldung der Richterinnen und Richter in Deutschland ist im internationalen 
Vergleich an der Untergrenze angelangt. Dies ist angesichts der 
Staatsstrukturentscheidung zum Rechtsstaat eher rechtfertigungsbedürftig. Die 
Gruppe der Richterinnen und Richter ist diejenige, bei der als nächstes aus 
Fairnessgründen eine Besoldungsanpassung notwendig ist. Insofern ist auch einmal 
eine Ausnahme von dem Prinzip, dass immer die untere Besoldungsgruppe einer 
besonderen Aufmerksamkeit bedarf, geboten. Der Entwurf hebt die Besoldung der 
Richter nicht an. Dies ist aus fiskalischen Gründen sicher vernünftig, längerfristig wird 
eine Anpassung der Richter sich aber nicht verhindern lassen.  

7. Feststellung der Dienstunfähigkeit  

Die Regelung zur Übermittlung der Ergebnisse des Amtsarztes zum Dienstherrn wird 
verändert, um so die Entscheidungsgrundlage des Dienstherrn zu verbessern. Auf 
diese Weise werden das Persönlichkeitsrecht und das Datenschutzrecht des 
Betroffenen verschlechtert. Diese Veränderung ist für sich genommen aber sachlich 
gerechtfertigt, um die Entscheidungsgrundlage des Dienstherrn zu verbessern. Nicht 
nachvollziehbar ist, weswegen das Recht der Nachfrage und die Pflicht des Arztes, 
gegebenenfalls weitere Informationen offenzulegen, gestrichen wurden. Das Prinzip 
der gestuften Offenlegung wäre datenschutzrechtlich sehr wünschenswert gewesen.  

8. Dienstunfall 

Beim Dienstunfall bleibt hinsichtlich der Fürsorge das Beamtenrecht bei der alten 
Regelung. Es gibt spezielle Überlegungen, dass ein Einbezug der Beamten in das 
gesetzliche Unfallsystem für diese sehr vorteilhaft wäre, weil die Ausgestaltung des 
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gesetzlichen Systems bei Arbeitsunfällen medizinisch hervorragend und führend ist. 
Die Ausklammerung der betroffenen Beamten bei einem Dienstunfall aus diesem 
gesetzlichen System bedeutet für dieselben eine Schlechterstellung, weil sie nicht in 
gleicher Geschwindigkeit in die spezialisierte Behandlung hineingeraten wie die 
Angestellten. Der Beamte hat keinen Anspruch, aus den normalen Krankenhäusern in 
die spezialisierten Unfallkrankenhäuser überliefert zu werden. Ein solcher wäre ihm 
persönlich aber sehr hilfreich.  

 

IV. Einzelgesichtspunkte 

Zur Entlastung der Stellungnahme sei es erlaubt, stichwortartig die Dinge 
herauszugreifen, die auffallend sind. 

1. Umstände, die zu begrüßen sind 

Folgende Gesichtspunkte sind zu begrüßen: 

-  die Vereinheitlichung der Laufbahnen; 

-  die Angleichung der Überstundenregelung auch für Teilzeitbeamtinnen; 

-  die Stärkung der gesetzlichen Grundlage des Beihilferechts; 

-  die geschlechtsneutrale Formulierung des Gesetzes; 

  die Abschaffung des einfachen Dienstes mit der entsprechenden 
Folgeänderung; 

-  die Umwandlung von Dienstaltersstufen in Erfahrungsstufen; 

-  die Mitnahmefähigkeit von erworbenen Versorgungsansprüchen beim 
Wechsel in die Privatwirtschaft; 

-  die Anerkennung von Laufbahnbefähigungen bundesweit für den Wechsel 
eines Dienstherrn; 

-  die Möglichkeit einer Ausgleichszulage bei Dienstherrenwechsel. Dies ist eine 
notwendige Konsequenz der Föderalisierung des Besoldungsrechtes; 

-  die ausdrückliche Regelung zur Verjährung;  

-  die Vereinfachung der Regelung zur Ruhegehaltsfähigkeit von Dienstzeiten. Je 
mehr Vordienstzeiten als ruhegehaltsfähig anerkannt werden, umso mehr 
Probleme mit dem Prinzip der Verhinderung von Doppelalimentation und der 
Verhinderung einer Überalimentation entstehen;  

-  die Möglichkeit der Verbesserung des Hinzuverdienstes im Ruhestand;  
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-  die Schaffung der gesetzlichen Grundlage für die Beurteilung; 

-  Möglichkeit des individuellen Hinausschiebens der Altersgrenze; 

-  Verlängerung der Höchstdauer der unterhälftigen Teilzeitbeschäftigung;  

-  Verlängerung der erneuten Berufung zum Beamtenverhältnis (Rehabilitation 
vor Versorgung).  

 

2. Vorbehalte: 

Gewisse Vorbehalte sind demgegenüber bei folgenden Gesichtspunkten 
vorzunehmen: 

-  Die Regelung zum Erwerb der Laufbahnbefähigung durch Berufstätigkeit ist 
normativ nicht stark genug ausgearbeitet. 

-  Vereinbarungsmöglichkeiten hinsichtlich der Arbeitsbedingungen sind nicht 
vorgesehen. 

-  Auf die Schnelle nicht gefunden wurden Regelungen, die dennoch sinnvoll 
wären: 

- die Möglichkeit der Gewährung eines Ortzuschlages;  
- der Zweck des Beamtentums ist weiterhin gesetzlich nicht geregelt: 
- die Verletzung der Fürsorgepflicht lässt nach der Rechtsprechung einen 

Schadensersatzanspruch entstehen - der Gesetzgeber sollte seine 
Möglichkeit, diesen zu gestalten, nicht ungenutzt lassen. 

- eine Regelung für einen Anspruch auf ausdrückliche Feststellung der 
Laufbahnbefähigung war auf die Schnelle nicht zu finden; 

- eine Anrechnungsregelung gemäß § 55 BeamtVG. Dies dürfte daran 
liegen, dass die Neuregelung der versorgungsrechtlich anrechenbaren 
Zeiten Fälle der Überversorgung vermeidet. Sollte dies der Fall sein, wäre 
dies sehr zu begrüßen; 

- nicht zu finden war eine Regelung der Umsetzung;  
- es fehlt eine Regelung zum Beförderungsrecht, die die Frage, inwieweit 

die sog. „Topf-Wirtschaft“ zulässig ist, beantwortet;  
- der Bundesgesetzgeber hat die Frage des Beamtenkonkurrentenstreits 

nicht ausdrücklich geregelt. Daher könnte man überlegen, ob nicht der 
Landesgesetzgeber eine Regelung zum Beamtenkonkurrentenstreit 
vorsieht. Dies wäre aus dem Gesichtspunkt der Rechtsklarheit durchaus 
hilfreich, wobei allerdings ein gewisses kompetenzielles Risiko 
eingegangen werden müsste;  
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- es fehlt eine Regelung der Entsendung an Private im Rahmen des 
Beamtenrechtsverhältnisses.  

 

V. Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (Drs. 18/6256)  

Der Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (Drs. 18/6256) möchte die 
Gleichstellung der Lebenspartnerschaft rückwirkend bewirken. Dafür gibt es gute 
Gründe. Verfassungsrechtlich dürfte diese Frage nicht in gleicher Weise eindeutig 
entschieden sein, wie es die Gesetzesbegründung vorgibt, andererseits lässt sich 
diese Begründung auch hören. Dennoch dürfte die Entscheidung der Rückwirkung 
eher eine Frage des politischen Willens als des verfassungsrechtlich Gebotenseins 
darstellen.  

 

Wegen der Unvollständigkeit der Stellungnahme wird um Nachsicht gebeten.  

 

 

Heinrich Amadeus Wolff  

(Diese Stellungnahme ist per Mail übersendet und daher nicht unterschrieben.) 
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